
     
   
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Falls Sie nicht selber hier bei der 
Zulassungsbehörde  erscheinen können, 
besteht die Möglichkeit eine Person zu 
bevollmächtigen. Sie geben Ihr dann 
zusätzlich zu den erforderlichen Unterlagen 
eine Vollmacht mit. 

• Möchten Sie sich mit einem Reisepass 
ausweisen, dann benötigen wir zusätzlich 
eine Meldebescheinigung. 

• Alle erforderlichen Formulare wie z.B. 
Einzugsermächtigung, Vollmacht, Verlust- 
erklärung  etc. finden Sie auf unserer 
Internetseite www.ammerland.de unter 
Formulare/Zulassung. 

• Zulassungen sind nur auf dem Hauptwohn-
sitz möglich. 

• Haben Sie noch weitere Fragen, dann rufen 
Sie uns einfach an. 

 

 
• Feinstaubplaketten erhalten Sie auch bei 

uns im Internet unter www.ammerland.de 

Zusätzliche Hinweise 

Unsere Öffnungszeiten: 
Mo.- Fr.:  8:00 Uhr – 12:00 Uhr 
Mo.-Mi.: 14:00 Uhr – 16:00 Uhr 
Do.:  14:00 Uhr – 17:00 Uhr 
 
Ihre Ansprechpartner: 
 Frau Fink 04488/56-1151 
  r.fink@ammerland.de  
Herr Haken 04488/56-1140 
  j.haken@ammerland.de  
Frau Hots 04488/56-1181 
  m.hots@ammerland.de 
Frau Lüers 04488/56-1161 
  d.lueers@ammerland.de 
Frau Reil 04488/56-1160 
  f.reil@ammerland.de 
Frau Rohlfs 04488/56-1170 
  a.rohlfs@ammerland.de  
Frau Schmidt: 04488/56-1141 
  i.schmidt@ammerland.de 
Frau Wittje 04488/56-1150 
  b.wittje@ammerland.de  
Herr Büntjen 04488/56-1180 
  w.buentjen@ammerland.de  
Unsere Fax-Nr. 04488/56-1179 

Der Landkreis Ammerland 
Zulassungsbehörde 

Informationen der  
Kfz-Zulassungs- 
behörde 

Landkreis Ammerland
Ammerlandallee 12 
26655 Westerstede 
 
Telefon:  04488 – 56-0 
Fax:  04488 – 56-444 
www.landkreis-ammerland.de  



LANDKREIS AMMERLAND ZULASSUNGSBEHÖRDE / ÖFFNUNGSZEITEN: Mo-Fr. 8.00 Uhr -12.00 Uhr u.  Mo.-Mi .  14.00Uhr -16.00 Uhr u. Do.  14.00 Uhr-17.00 Uhr 

Sie benötigen für ... 
 

Gültigen Personal- 
ausweis oder 
Reisepass mit 

Meldebe-
scheinigung 

bei jur. Personen: 
Handels-

registerauszug od. 
Gewerbeanmeldung

Zulassungs-
bescheinigung 

 Teil II 
(Fahrzeugbrief)

Zulassungs-
bescheinigung 

 Teil I  
(Fahrzeug-

schein) 

VB-Nr. von 
der 

Versicherung 

Kenn-
zeichen-
schilder 

Gültiger 
Hauptunter-

suchungs- 
bericht 

Gültiger  
Abgas- 

untersuch-
ungsbericht 

Einzugs-
ermächti-

gung für die 
Kfz-steuer 

Verlust-
erklärung 
des einge-
tragenen 
Halters 

Verwaltungs-
gebühren 

 

Zulassung eines Neufahrzeuges X X  X     X  26,90 € * 
Abmel-  Kennzeichen WST  X X  X 1)     5,90 € * 
dung auswärtige Kennzeichen  X X  X 1)     11,00 € * 

Wiederzulassung - Fahrzeug 
ist stillgelegt und war im 
Ammerland zugelassen 

X X X X  X X X  15,60 € 

Wiederzulassung –  
Fahrzeug  ist stillgelegt und 
war bisher  außerhalb  des 
Ammerlandes zugelassen 

X X X X  X X X  31,00 €* gleich- 
bleibender  
Halter 

Anschriftenänderung – 
Halter ist aus anderem 
Zulassungsbezirk 
zugezogen 

X X X X X 1) X X X  31,00 € * 

Umschreibung innerhalb 
des Ammerlandes X X X X  X X X  22,80 € 
Umschreibung vom anderen 
Zulassungsbezirk ins 
Ammerland 

X X X X X 1) X X X  33,10 € * 
Halter- 
wechsel Wiederzulassung – 

Fahrzeug ist stillgelegt und 
soll vom anderen Zulas-
sungsbezirk ins Ammerland 
umgemeldet werden 

X X X X  X X X  33,10 € * 

Ausstellung eines Ersatzfahrzeugscheines 
bei Verlust X X    X   X 15,10 € 
Ausstellung eines Ersatzbriefes bei 
Verlust X  X      X 41,00 € * 
Zuteilung eines Kurzzeit- Kennzeichens X   X 2)      10,20 € 
Berichtigung der  Fahrzeugpapiere nach 
technischen Änderungen  X X   X 3)    15,60 € 
Berichtigung der Halterdaten nach 
Adressänderung innerhalb des 
Landkreises oder Namensänderung 

X X X       15,60 € 

Umkennzeichnung X X X X X 1) X X   31,00 € * 
1) abmontieren und zum Abstempeln vorlegen   2)  VB-Nr. (Versicherungsbestätigung) für Kurzzeitkennzeichen  3) zusätzl. alle Unterlagen, die Sie bezügl. der techn. Änderung bekommen haben 
*) Bei Zuteilung eines Wunschkennzeichens zusätzl.  10,20 € + 2,60 € bei Reservierung *) bei ungetypten Fahrzeugen (ABE Merkmal: E) zusätzl. 15,30 € 

 


